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§9
Die Hauptabteilungen und Zentralen Abteilungen 

des Ministeriums

(1) Die Hauptabteilungen und Zentralen Abteilungen des 
Ministeriums sind die Hilfsorgane des Ministers zur Bear
beitung der im Bereich des Ministeriums allgemein zu 
lösenden Fragen der Leitung.

(2) Sie beraten die Hauptverwaltungen in diesen Fragen. 
Sie sind berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er
forderlichen Unterlagen von den Hauptverwaltungen anzu
fordern, haben diesen gegenüber aber keine Weisungsbe
fugnis.

§ io
Unterstellte Verwaltungen, Betriebe und Einrichtungen

(1) Dem Ministerium unterstehen volkseigene Produk
tions-, Konstruktions-, Projektierungs- und Handelsbe
triebe sowie Verwaltungen, Schulen und Institute.

(2) Soweit erforderlich, übt das Ministerium im Rahmen 
seiner fachlichen Zuständigkeit auch die Verwaltung von 
Betrieben nach den Bestimmungen der Verordnung vom 
6. September 1951 über die Verwaltung und den Schutz 
ausländischen Eigentums in der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. S. 839) wie auch die treuhänderische Ver
waltung sonstiger Betriebe aus.

§n
Vertretung des Ministeriums im Rechtsverkehr

(1) Das Ministerium wird im Rechtsverkehr durch den 
Minister vertreten. Im Falle seiner Verhinderung regelt 
sich die Vertretung nach § 4 dieses Statuts.
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